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FAKTISCHE ABSCHAFFUNG VON INHABER-
AKTIEN UND NEUE MELDEPFLICHTEN
Inhaberaktien werden per 30. April 2021 – 
abgesehen von wenigen Ausnahmen – ab-
geschafft. Betroffene Unternehmen bzw. 
Aktionäre müssen ihre Inhaberaktien des-
halb rechtzeitig in Namenaktien umwan-
deln.

Ausserdem werden die Bestimmungen im 
Zusammenhang mit der Meldepflicht für die 
wirtschaftlich berechtigten Personen an Ak-
tien erheblich verschärft.

Im Falle der Verletzung dieser Bestimmun-
gen drohen einschneidende Folgen.
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Verschärfung der Vorschriften
Die Schweiz hat auf internationalen 
Druck reagiert und das Bundesge-
setz zur Umsetzung von Empfehlun-
gen des Globalen Forums über Trans-
parenz und Informationsaustausch 
für Steuerzwecke erlassen, welches 
am 1. November 2019 in Kraft getre-
ten ist. 

Das Gesetz sieht eine Übergangs-
frist bis am 30. April 2021 vor. Dabei 
gibt es jedoch eine wesentliche Ein-
schränkung, denn bereits seit dem 1. 
November 2019 sind grundsätzlich 
keine Gesellschaftsgründungen mit 
Inhaberaktien mehr möglich.

Nach Ablauf der Übergangsfrist sind 
Inhaberaktien nur noch zulässig, 
wenn die Gesellschaft entweder Be-
teiligungspapiere an einer Börse ko-
tiert hat oder die Inhaberaktien als 
Bucheffekten ausgestaltet und die-
se bei einer von der Gesellschaft be-
zeichneten Verwahrungsstelle in der 
Schweiz hinterlegt hat oder die Akti-
en im Hauptregister eingetragen sind 
(Art. 622 Abs. 1 bis OR). Für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) bedeu-
tet dies faktisch eine Abschaffung 
der Inhaberaktien.

Ausserdem gibt es neue Vorschriften 
inkl. Sanktionen in Bezug auf das vor-
schriftswidrige Führen des Aktien-
buchs sowie der Verletzung der Mel-
depflichten hinsichtlich der an Aktien 
wirtschaftlich berechtigten Perso-
nen. Diese Vorschriften gelten unab-
hängig davon, ob eine Gesellschaft 
Inhaber- oder Namenaktien ausge-
geben hat.

Betroffene Unternehmen
Die neuen Regeln für Inhaberaktien 
beziehen sich auf Aktien- oder Kom-
manditaktiengesellschaften.

Die Meldepflichten für die wirtschaft-
lich berechtigten Personen gelten für 
Aktiengesellschaften, Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung, Genos-
senschaften sowie Investmentgesell-
schaften mit variablem Kapital. 

Im Folgenden wird stellvertretend für 
alle erwähnten Gesellschaftsformen 
nur noch auf die Aktiengesellschaft 
eingegangen.

Umwandlung von Inhaberaktien in 
Namenaktien
Damit Inhaberaktien in Namenakti-
en umgewandelt werden können, ist 
eine Statutenänderung erforderlich. 
Zuständig hierfür ist die Generalver-
sammlung, wobei der Beschluss öf-
fentlich beurkundet werden muss.

Wenn an der Generalversammlung 
alle Aktionäre anwesend oder zumin-
dest alle Aktienstimmen vertreten 
sind (Universalversammlung), kann 
auf die Formalitäten bezüglich der 
Einberufung der Generalversamm-
lung verzichtet werden. Sind nicht 
alle Aktionäre bekannt oder können 
nicht alle Aktionäre vollzählig teil-
nehmen (und lassen sich auch nicht 
vertreten), kann auch eine (ausser-)
ordentliche Generalversammlung un-
ter Einhaltung der Vorschriften für 
die Einladung (Form und Frist) ab-
gehalten werden.

Der Notar hält jeweils die Beschlüs-
se inkl. der geänderten Statuten in ei-
ner öffentlichen Urkunde fest, welche 
alsdann beim zuständigen Handels-
registeramt anzumelden sind. Da-
mit ein gültiger Beschluss zustande 
kommt, ist grundsätzlich die einfa-
che Mehrheit der abgegebenen Akti-
enstimmen notwendig. Die Statuten 
können jedoch ein qualifiziertes Mehr 
(z.B. Zweidrittelmehrheit) vorsehen.
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Nach der Umwandlung von Inha-
beraktien in Namenaktien trägt die 
Gesellschaft die Aktionäre, die ihre 
Meldepflicht erfüllt haben, in das Ak-
tienbuch ein.

Folgen bei fehlender Umwandlung
Wenn die Frist bis am 30. April 2021 
verpasst wird, erfolgt von Geset-
zes wegen eine automatische Um-
wandlung der Inhaberaktien in Na-
menaktien. Die Umwandlung wirkt 
gegenüber jeder Person. Das Han-
delsregisteramt nimmt die entspre-
chenden Änderungen der Einträ-
ge von Amtes wegen vor. Es bringt 
auch eine Bemerkung in den jeweili-
gen Handelsregisterauszug an, dass 
die Belege vom Eintrag abweichen-
de Angaben enthalten. 

Die umgewandelten Aktien behalten 
ihren Nennwert, ihre Liberierungs-
quote und ihre Eigenschaften in Be-
zug auf das Stimmrecht sowie die ver-
mögensrechtlichen Ansprüche. Ihre 
Übertragbarkeit ist nicht beschränkt. 
Die betroffene Gesellschaft muss bei 
der nächsten Statutenänderung die 
Statuten an die Umwandlung anpas-
sen, wobei das Handelsregisteramt 
jede Anmeldung zur Eintragung ei-
ner anderen Statutenänderung zu-
rückweist, solange diese Änderung 
nicht vorgenommen worden ist.

Meldepflichten für Inhaberaktionä-
re und wirtschaftlich berechtigte 
Personen
Erwerber von Inhaberaktien müs-
sen sich bereits nach geltendem 
Recht innert Monatsfrist bei der Ge-
sellschaft (Art. 697i OR) bzw. beim 
Finanzintermediär (Art. 697k OR) 
melden. Die Meldepflicht besteht le-
diglich dann nicht, wenn die Inhaber-
aktien börsenkotiert oder als Buchef-
fekten ausgestaltet sind. 

Revidiert wurden die Meldepflichten 
in Bezug auf die an Aktien wirtschaft-
lich berechtigten Personen. Die Mel-
depflichten betreffen sowohl Inha-
ber- als auch Namenaktionäre. Wird 
beim Erwerb von Aktien einer nicht 
börsenkotierten Gesellschaft der 
Grenzwert von 25 Prozent des Ak-
tienkapitals oder der Stimmrechte 
erreicht oder überschritten, müssen 
der Gesellschaft innert Monatsfrist 
die Personalien der natürlichen Per-
son gemeldet werden, für die letzt-
lich gehandelt wird (wirtschaftlich 
berechtigte Person). 

Handelt es sich beim Aktionär der 
Gesellschaft wiederum um eine ju-
ristische Person (z.B. eine Aktienge-
sellschaft), muss als wirtschaftlich 
berechtigte Person jede natürliche 
Person gemeldet werden, die die-
sen Aktionär kontrolliert. Eine solche 
Kontrolle liegt vor, wenn ein Aktionär 
über die Mehrheit der Stimmen an der 
Generalversammlung verfügt, das 
Recht hat, die Mehrheit der Mitglie-
der des Verwaltungsrates zu bestel-
len oder abzuberufen oder aufgrund 
der Statuten oder eines Vertrages ei-
nen beherrschenden Einfluss auf die 
Gesellschaft ausüben kann (Art. 697j 
i.V.m. Art. 963 Abs. 2 OR). Gibt es kei-
ne solche Person, so muss der Akti-
onär dies der Gesellschaft melden 
(sog. Negativmeldung). 

Das von der Gesellschaft zu führende 
Verzeichnis der Aktionäre muss den 
Vor- und den Nachnamen oder die 
Firma sowie die Adresse der Aktionä-
re und der wirtschaftlich berechtig-
ten Personen sowie die Staatsange-
hörigkeit und das Geburtsdatum der 
Aktionäre enthalten (Art. 697l OR).
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Zivilrechtliche Folgen bei Verlet-
zung der Meldepflicht
Die Mitgliedschaftsrechte der Inha-
beraktionäre, die ihrer Meldepflicht 
nicht nachgekommen sind, ruhen, 
und die Vermögensrechte verwir-
ken. Der Verwaltungsrat hat sicher-
zustellen, dass keine Aktionäre unter 
Verletzung dieser Bestimmung ihre 
Rechte ausüben. In das Aktienbuch 
wird eingetragen, dass diese Aktio-
näre der Meldepflicht nicht nachge-
kommen sind und die mit den Aktien 
verbundenen Rechte nicht ausgeübt 
werden können.

Aktionäre, die ihrer Meldepflicht 
nicht nachgekommen und deren In-
haberaktien in Namenaktien umge-
wandelt worden sind, können bis am 
31. Oktober 2024 mit vorgängiger 
Zustimmung der Gesellschaft beim 
Gericht ihre Eintragung in das Akti-
enbuch der Gesellschaft beantragen. 
Das Gericht heisst den Antrag gut, 
wenn der Aktionär seine Aktionärs-
eigenschaft nachweist.

Aktien von Aktionären, die innerhalb 
dieser Frist von fünf Jahren beim Ge-
richt keine Eintragung in das Aktien-
buch der Gesellschaft beantragt ha-
ben, werden von Gesetzes wegen 
nichtig. Die Aktionäre verlieren ihre 
mit den Aktien verbundenen Rechte. 
Die nichtigen Aktien werden durch 
eigene Aktien der Gesellschaft er-
setzt.

Aktionäre, deren Aktien ohne eige-
nes Verschulden nichtig geworden 
sind, können unter Nachweis ihrer 
Aktionärseigenschaft zum Zeitpunkt 
des Nichtigwerdens der Aktien inner-
halb von zehn Jahren gegenüber der 
Gesellschaft einen Anspruch auf Ent-
schädigung geltend machen.

Strafrechtliche Sanktionen
Aktionäre, welche vorsätzlich die 
wirtschaftlich berechtigten Perso-
nen nicht melden, und Verwaltungs-
räte, die das Aktienbuch oder das 
Verzeichnis über die an Aktien wirt-
schaftlich berechtigten Personen 
nicht führen, können gebüsst wer-
den.

Fazit
Es ist Gesellschaften, welche Inha-
beraktien ausgegeben haben, drin-
gend zu empfehlen, diese zeitnah in 
Namenaktien umzuwandeln. Ausser-
dem ist darauf zu achten, dass sämt-
liche Meldepflichten in Bezug auf die 
wirtschaftlich berechtigten Perso-
nen erfüllt und die entsprechenden 
Verzeichnisse sorgfältig geführt wer-
den, da sonst einschneidende Konse-
quenzen drohen. 

Bei der Umsetzung dieser gesetzli-
chen Vorgaben unterstützen wir Sie 
effizient, rasch und praxisgerecht.
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